
Mit dem Haushaltsbeschluss des Bundestages im November 2018, wurden für das 
Denkmalschutz-Sonderprogramm VIII (DS VIII) 40 Millionen Euro bereitgestellt. 
Antragssteller/Projektträger können Gebietskörperschaften, Kirchen, Stiftungen, Vereine und 
Privatpersonen sein. Die Bundesregierung stellt damit eine finanzielle Hilfe für national 
bedeutsame oder das kulturelle Erbe mitprägende unbewegliche Kulturdenkmäler zur 
Verfügung. 
 
 
Wir fragen dazu: 
 
 

1. Welche Denkmäler sind aus Sicht der Stadtverwaltung in Halle (Saale) national 
bedeutsam oder das kulturelle Erbe mitprägend? 

 
2. Ist im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms VIII durch die Stadt ein 

Antrag gestellt worden? 
 

3. Sind der Stadt Anträge von 3. im Rahmen des Denkmalschutz-
Sonderprogramms VIII bekannt? 
 

 
gez. Andreas Scholtyssek 
Fraktionsvorsitzender 
 


